UGS Linth: die Natur braucht einen Anwalt 

Einstimmiges Nein zur FDP-Initiative
Der Vorstand der UGS Linth sagt einstimmig Nein zur FDP-Initiative, die das Mitspracherecht der Umweltverbände abschaffen möchte. Der Erhalt der Natur und der Lebensräume, sowie die Pflege der Baukultur benötigen ein Klagerecht und eine Stimme für die Umweltverbände, so die UGS Linth. 

Das Verbandsbeschwerderecht wurde 1966 aus Sorge um die einmalige Natur und die Landschaft in der Schweiz ins Natur- und Heimatschutzgesetz, später auch ins Umweltschutzgesetz und ins Gentechnikgesetz aufgenommen. Die Statistik spricht eine deutliche Sprache: Im letzten Jahr wurden über 75% der Einsprachen der Umweltverbände gutgeheissen. Das heisst, dass bei all diesen Fällen ohne Verbandsbeschwerderecht das geltende Rechte verletzt worden wäre. Zahlreiche Landschaften und Erholungsgebiete konnten dadurch geschützt werden. Nur 16% der Einsprachen wurden abgelehnt. Und bei 8% der Fälle wurde das Rechtsmittel zurückgezogen. Wichtig zu wissen ist auch, dass über 90% der Einsprachen private Rechtsbegehren sind und somit nur die Wenigsten von den Umweltverbänden stammen. 

Die Erfahrung zeigt also, dass Behörden, Wirtschaft oder Private die Interessen von Natur und Heimat oft nur ungenügend wahrnehmen. Nicht umsonst gewinnen die Natur- und Heimatschutzvereine die meisten Verfahren. Das Verbandsbeschwerderecht wurde von weitsichtigen und liberalen Kreisen geschaffen. Der Zeitgeist will es nun wieder abschaffen, obwohl die Sorgen um den Erhalt unseres Lebensraumes heute aktueller den je ist. Wer das Verbandsbeschwerderecht abschaffen will, verlangt mehr Handlungsspielraum für wirtschaftliche oder private Interessen. Es wäre ehrlicher, wenn die entsprechenden Gesetze zur Diskussion gestellt würden, statt indirekt deren Nichteinhaltung zu fordern.

Die UGS Linth empfiehlt aus diesen Gründen die FDP-Initiative zur Abschaffung des Verbandsbeschwerderechts abzulehnen, weil die Natur und die Landschaft in der Schweiz einen Anwalt brauchen.  

